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Hallo zusammen,

ich habe da eine eher verwaltungsmäßige Frage und hoffe, ich bin damit nicht völlig an der
falschen Stelle: Da mein Vertretungsvertrag an unserer Schule nun wohl endgültig ausläuft (wie
wahrscheinlich wohl ziemlich alle Vertretungsverträge von Nicht-SII-Absolventen in NRW,
oder?), bin ich gezwungen mich erstmal arbeitslos zu melden. Nun hat mir die Arbeitsagentur
ein Formular ausgeändigt namens "Arbeitsbescheinigung nach §312 SGB3", ein Urkunde, "zu
deren Ausstellung der Arbeitgeber bei Beendigung [et. etc.] verpflichtet ist". In unserem
Sekretariat ist man sich nun nicht sicher, ob das eigentlich von der Schule auszufüllen ist, oder
direkt die Bezirksregierung, die ja der offizielle Arbeitgeber ist. Hat jemand vielleicht zufällig
Erfahrung damit?

Viele Grüße
Tim
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